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8. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO 
wird zugelassen, dass bei Maßnahmen nach der Vereinbarung zwi-
schen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von 
Meeresverschmutzungen für die anteilmäßige Erstattung durch die 
Küstenländer nur die zusätzlichen Ausgaben zugrunde gelegt wer-
den, die der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
in Ausführung der Maßnahmen unmittelbar entstanden sind, sofern 
von den Küstenländern entsprechend verfahren wird. 

9. Ausgaben für Voruntersuchungen und für die Bauleitung dürfen ge-
leistet werden außer für die Wasserstraßeninvestitionen des Bundes 
auch für Maßnahmen zur Beseitigung von Bergschäden an den 
westdeutschen Kanälen und am Niederrhein sowie für den Bau von 
Anlagen und die Unterhaltung von Grundstücken/ baulichen Anla-
gen der Bundeswehr einschl. Maßnahmen für zivile Infrastruktur von 
militärischem Interesse (Kap. 1408). 

10. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasser-
straßenabschnitten an Länder und Kommunen können Ablösungen 
und Finanzierungsbeiträge zur Reaktivierung dieser Gewässer ge-
zahlt werden. 

11. Auf der Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Republik Polen dürfen Ausgaben 
bis zu 6 200 T€ zur gemeinsamen Verbesserung der Situation 
an den Wasserstraßen auf polnischem Hoheitsgebiet im Bereich 
Dammscher See, Klützer Querfahrt und Westoder (Hochwasser-
schutz, Abfluss- und Schifffahrtsverhältnisse) geleistet werden. 

12. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasser-
straßenabschnitten und -anlagen an Länder, Landkreise, Kommu-
nen oder sonstige Dritte können Ablösungen oder einmalige Finan-
zierungsbeiträge zur Erhaltung der Nutzung dieser Gewässer oder 
zur Erhaltung denkmalwürdiger oder kulturhistorisch wertvoller An-
lagen oder zu touristischen Zwecken gezahlt werden, auch wenn 
für solche Erhaltungsinvestitionen kein Wirtschaftlichkeitsnachweis 
erbracht werden kann. Der Finanzierungsbeitrag darf maximal die 
Hälfte der Gesamtinvestitionssumme betragen. Dies gilt ausschließ-
lich für die Stadtschleuse Kassel, für die Schleusenanlagen des 
Elisabethfehnkanals, des Finowkanals und des Spoy-Kanals, für die 
Schleuse am Mühlendamm in Rostock und die Gieselauschleuse in 
der Eider-Treene-Sorge-Region, den Hafen Hörnum, für die Schleu-
se Friedenthal bei Oranienburg sowie den Lampertheimer Altrhein. 

 Die Kosten für Gutachten und Untersuchungen können auch dann 
vollständig übernommen werden, wenn eine Übernahme nicht er-
folgt, diese aber für die Übernahmeverhandlung notwendig waren. 
Dies gilt auch für Variantenplanungen zur technischen Realisierung 
sowie für die Ermittlung der finanziellen Belastungen. 

13. Auf Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen Preußen 
und der Republik Frankreich von 1861 bzw. der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Frankreich von 1956 dürfen für die 
Instandsetzung der Güdinger Schleuse Ausgaben zur Sicherung der 
Schiffbarkeit der Saar von französischer Seite nach Deutschland 
und umgekehrt geleistet werden. 

14. Zur Beseitigung von unvorhersehbaren, morphologischen Hinder-
nissen in Seewasserstraßen des Bundes, die eine tideabhängige 
Erreichbarkeit von Inseln und Häfen beeinträchtigen, können ein-
malige Finanzierungsbeiträge in Höhe von 50 Prozent der Gesamt-
ausgaben geleistet werden. Davon ausgenommen sind regelmäßig 
wiederkehrende Unterhaltungsbaggerungen. Dies gilt ausschließlich 
für die tideabhängige Erreichbarkeit des Husumer Hafens und das 
Fahrwasser "Fuhle Schlot" zur Halbinsel Nordstrand. 
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Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasserstraßenabschnitten
und -anlagen an Länder, Landkreise, Kommunen
oder sonstige Dritte können Ablösungen oder einmalige Finanzierungsbeiträge
zur Erhaltung der Nutzung dieser Gewässer oder
zur Erhaltung denkmalwürdiger oder kulturhistorisch wertvoller Anlagen
oder zu touristischen Zwecken gezahlt werden, auch wenn
für solche Erhaltungsinvestitionen kein Wirtschaftlichkeitsnachweis
erbracht werden kann. Der Finanzierungsbeitrag darf maximal die
Hälfte der Gesamtinvestitionssumme betragen. Dies gilt ausschließlich
für die Stadtschleuse Kassel, für die Schleusenanlagen des
Elisabethfehnkanals, des Finowkanals und des Spoy-Kanals, für die
Schleuse am Mühlendamm in Rostock und die Gieselauschleuse in
der Eider-Treene-Sorge-Region, den Hafen Hörnum, für die Schleuse
Friedenthal bei Oranienburg sowie den Lampertheimer Altrhein.
Die Kosten für Gutachten und Untersuchungen können auch dann
vollständig übernommen werden, wenn eine Übernahme nicht erfolgt,
diese aber für die Übernahmeverhandlung notwendig waren.
Dies gilt auch für Variantenplanungen zur technischen Realisierung
sowie für die Ermittlung der finanziellen Belastungen.
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